
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/3/29 3Ob230/05b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.03.2006

Norm

EVÜ allg

IPRG §53 Abs2

Rechtssatz

Das EVÜ ist gemäß § 53 Abs 2 IPRG unmittelbar auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden, die nach dem

30.November 1998 geschlossen wurden, auch wenn dies zur Anwendung des Rechts eines Nicht-Mitgliedsstaats führt.

Entscheidungstexte

3 Ob 230/05b

Entscheidungstext OGH 29.03.2006 3 Ob 230/05b

Veröff: SZ 2006/41
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 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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